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ANFRAGEBEANTtvORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Auer und Kollegen vom 30. Jänner 1991, 

Zl. 386/J-NR/91 betreffend "Regionalanliegen .J . . 

Nr. 6 - Tarifgestaltung der Fernmeldegebühren" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1.2 und 3: 

1fJ8 lAB 

1991 -03" 28 

zu Jß6 IJ 

"Ist im Hinblick auf die oben zitierten Zielsetzungen des 
ArbeitsUbereinkommens das derzeitige Telefongebührensystem 
aufrechtzuerhalten? 

v/enn ja, warum'? 

Wenn nein, bis wann werden entsprechende gesetzlich~ Änderun­
gen erfolgen'?" 

Die Generaldirektion fUr die Post- und Telegraphenverwaltung 

wurde von mir beauftragt, eine Neuordnung der GebUhrenzonen 

fUr den Inlands-Fernverkehr mit der Zielsetzung einer 

Änderung der Entfernungsstaffelung sowie einer spürbaren Ab­

senkung der FerngebUhren vor.ubereiten. 

Auf Grund der fUr eine Neuordnung der Fernzonen erforder­

lichen technischen Vorkehrungen und der parlament~rischen 

Behandlung der hierfUr notwendigen Novelle zur Fernmeldege­

bUhrenordnung kann damit gerechnet werden. daß die in Rede 

stehenden GebUhrenmaßnahmen in der 2. Hälfte 1991 in Kraft 

treten werden. 

Zu Frage 4: 

"\Vie ~'Jar die absolute und relative Verteilung bei den In­
landsgesprächen, gegliedert nach den drei Inlandsgebühren­
zonen im Jahr 1990 hinsichtlich 
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a) Anzahl der Gespräche? 
b) GebUhrenstunden? 
c) GebUhreneinnahmen?" 

Das gegenwärtige VergebUhrungssystem sieht eine Erfassung des 

Gesprächs- und GebUhrenaufkommens in F6rm der gefragten urt­
tergliederung nicht vor. 

Auf Grund statistischer W~rte von 1989 ergibt sich etwa fol­

gende Verteilung bei den Inlandsgesp~ächen: 

Gespräche zum Ortstarif 

(d~i. in österr. bis 25 km): 

I. Fernzone: 

11. Fernzone: 

rd. 80 % 

rd. 8 % 

rd. 9 % 

Dem entspricht folgende Einnahmenverteilung: 

Gespräche zum Ortstarif: 

I. Fernzone: 

I I., Fernzone : 

Zu Frage 5: 

rd. 30 % 

rd. 16 % 

rd. 29 % 

"Postgeneraldirektor Dr. Sindelka hat fUr 1991 eine Telefon­
gebUhrensenkung angekUndigt. Werden bei dieser GebUhrensen­
kung die regionalpolitischen Aspekte besonders berUck­
sichtigt?" 

So wie bisher kann nur von bundeseinheitlichen Telefontarifen 

ausgegangen werden. Regionalpolitischen Aspekten wird durch 

eine entsprechende Neuordnung der Entfernungsstaffelung Reoh­

nung zu tragen sein. 

Zu Frage 6: 

"Im ArbeitsUbereinkommen ist festgehalten, daß GebUhrensen": 
kungen, insbesondere in der ersten und zweiten Inlandsfern­
zone wirksam werden sollen. In welchem Ausmaß wird dies bei 
der angekUndigten GebUhrensenkung im Jahr 1991 der Fall 
sein?" . 
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Durch die vorgesehene Neuordnung der Fernzonen werden 

Gespräche zwischen 50 und 100 km Entfernung um 40 % und 

Gespräche Uber 100 km Entfernung um 10 % billiger. In einer 

zweiten Phase (die Mitte 1992 in Kraft treten soll) werden 

Gespräche bis 100 km Entfernung (I. Fernzone) nochmals um 

17 % und Gespräche Uber 100 km (lI. Fernzone) um 11 % ver­

billigt. 

März 1991 

438/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




